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CHANGE-REQUEST-ANTRAG FÜR DAS DOKUMENT ANLAGE 3 DER 
„SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION FÜR DIE 

DATENFERNÜBERTRAGUNG ZWISCHEN KUNDE UND 
KREDITINSTITUT GEMÄSS DFÜ-ABKOMMEN“ 

 

zur Version: 2.8  Nummer: FS-14-111 Hinweis Wegfall DTI (12.12.2014) 
zu behandeln in der Sitzung des DK-Arbeitsstabes „DFÜ mit Kunden“ am 11.12.2014 

 

Art der Änderung∗:  F     K     Ä     E      L     verschiedene 

Priorität:  hoch     mittel     gering 

 

Betrifft Kapitel: 7 (Einführungskapitel) 

Problem bzw. Begründung der Änderung: 

 

Lösungsvorschlag bzw. neuer Text:  
(falls möglich, genauen Wortlaut der Änderung angeben; evtl. auf gesondertem Blatt) 
 
Beschreibung des Lösungsvorschlags auf der Folgeseite! 

 
Status: 

 Änderung beschlossen am 15.01.2015                                 (Aufnahme in Version 2.9) 
  

  

  

                                                           
1 FS = fester Kürzel für „Formatstandards“, JJ-LL für JJ=Jahr des CRs und LL=laufende Nummer des Jahres 
∗ Entsprechend der Änderungsverfolgung im Dokument ( F=Fehler, K=Klarstellung, Ä=Änderung, 
E=Erweiterung, L=Löschung)  
 

Im Workshop der Kontoauszugsexperten (camt-Experten) am 13.11.2014 ergab die Diskussion, dass 
inzwischen ein klarer Trend der Umstellung von DTI auf camt.054 zu verzeichnen ist. 

Der künftige komplette Wegfall des DTA-Formates lässt die Teilnehmer daher zu der Empfehlung 
kommen, im ergänzenden Service DTI keine Anpassungen mehr bezüglich der Scheckmigration auf 
die ISO20022-Formate vorzunehmen und DTI zum Ende des Jahres 2017 ganz einzustellen.  

Neben einer entsprechenden Kennzeichnung der Auftragsart DTI in der EBICS-Auftragsartenliste 
(gesondert in den EBICS-Entscheidungsgremien zu beschließen), sollte daher auch der Verweis auf 
DTI in Kapitel 7 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens (Tabelle zu Anfang des Kapitels 7) einen ent-
sprechenden Hinweis erhalten, um frühzeitig das Signal zur Umstellung zu geben. 
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Anhang zum CR FS-14-11 (12.12.2014) 
In der Tabelle wird eine neue Fußnote eingefügt (rot markiert): 
 
 
UNIFI-Nachricht Anwendung  ersetzt 
camt.052 Saldenreport 

Untertägiger Umsatz (Vormerkposten) 
MT 941 
MT 942 

camt.053 Tagesauszug 
Interbankenauszug 

MT 940 
MT 950 

camt.054 Sammelbuchungsdatei 
(falls der Kundenwunsch besteht und 
das Institut Sammelbuchungsdateien 
anbietet, ist die Bereitstellung verpflich-
tend)2 

 
Soll-Avis 
Haben-Avis 

DTI3 (DTAUS-Informationsdatei) 
 
 
 
 
 
MT 900 
MT 910 

 
 

 

Hinweis:  
Wegen der Wichtigkeit der Aussage wird in der Änderungsliste der Anlage 3  
(Tabelle am Anfang des Dokuments) eine besondere Markierung dieser Änderung vor-
genommen  

                                                           
2 Artikel 5 Nr. 1d der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 (SEPA-Verordnung) fordert seit dem 1. Februar 2014, dass die Zah-
lungsdienstleister sicherstellen müssen, dass, "falls ein Zahlungsdienstnutzer, der weder ein Verbraucher 
noch ein Kleinstunternehmen ist, einzelne Überweisungen oder einzelne Lastschriften veranlasst oder erhält, die nicht ein-
zeln, sondern gebündelt übermittelt werden, die unter Nummer 1 Buchstabe b des Anhangs genannten 
Nachrichtenformate verwendet werden."  Der Standard für das in Artikel 5 Absatz 1 d genannte Nachrichtenformat muss der 
XML- Standard der ISO 20022 sein. Das heißt, soweit aus den Kontoumsätzen Zahlungstransaktionen in gebündelter Form 
übermittelt und in einer Summe im Kontoauszug ausgewiesen werden (Sammelbuchungsdatei), erhält der Kunde zukünftig 
Kontoinformationen in den technischen Formaten eines camt.054. 
3 Die im Rahmen der Umstellung der Scheckabwicklung auf ISO 20022 ab 2016 notwendig werdenden Anpassungen in DTI 
werden nicht mehr durchgeführt. Es wird Kunden daher empfohlen, frühzeitig auf das neue Format camt.054 umzusteigen, da 
ab November  2017 DTI als ergänzender Service ganz entfällt. 
 


